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blik beim Volksstamm der Peuls Bororo gedreht. Erster Preis fiir ethnographi-
sche Filme auf dem Internationalen Filmfestival in Locarno 1955 «pour la qua-
lité exceptionnelle de I'image, du son et de I’esprit de réalisation». Gezeigt an
der Kulturfilmwoche in Mannheim 1956.

1954: Les Hommes des Chateaux. Kurzfilm tber den Volksstamm der Sombas
im Norden von Dahomey (entstanden im Zusammenhang mit der Niger-Expedi-
tion).

1958: Les Seigneurs de la Forét (Die Herrscher des Urwaldes). Abendfillender
Film in Cinemascope iiber Menschen und Tiere im ehemaligen Belgisch-Kongo.
Regie des ethnographischen Teils dieses unter dem Ehrenprasidium Leopold
I1l. von Belgien von der «Fondation Internationale Scientifique» produzierten
Films. Silbermedaille Internationales Festival Moskau 1959; Femina-Preis fiir
den besten abendfiillenden Dokumentarfilm, Briissel 1960; Preis der Flaherty-
Stiftung, Neuyork 1960; Goldener Lorbeer von David O. Selznik, Internationa-
les Filmfestival Berlin 1961.

1960: Madagaskar au bout du monde (Madagaskar — Ende der Welt). Abend-
fullender Film, hergestellt im Auftrage der Société des Missions, Paris.

1961: Quand nous étions petits enfants (Schon war die Jugendzeit). Abendful-
lender Schweizer Film tiber das Leben eines Lehrers im Jura, entstanden im
Auftrag der Pddagogischen Gesellschaft des Kantons Neuenburg. Erster Preis
des Schweizer Kulturfilms, Bern 1961. «Silbernes Segel» am 14. Internationa-
len Filmfestival von Locarno 1961.

Abmachung iiber Filmbezug zwischen dem Schweizeri-
schen Lichtspieltheaterverband und der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film

Verbindliche Umschreibung der Filmbezugs- und Vorfiihrberechtigung der «Schwei-
zerischen Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film» auf Grund ihrer (vorlaufig auf ein
Jahr begrenzten) provisorischen auBlerordentlichen Mitgliedschaft.

1. Es wird vorerst festgestellt, daB auch ohne Erteilung einer auBlerordentlichen
Mitgliedschaft, aber auch nach deren Wirksamwerden, die Méglichkeit besteht, daf
Schulen und Kursleitungen Filmvorfiihrungen im Rahmen von Filmunterrichtskursen
fiir Lehrer (Film-Instruktionskurse) und fiir Schiler der niedern und héhern Stufe,
auf Grund beziiglicher Abmachungen mit den einzelnen Lichtspieltheatern, durch
den Lichtspieltheaterbesitzer selbst, auf dessen eigene Rechnung, durchfiihren las-
sen (wie das zum Beispiel durch das Kino Rex in St. Gallen in Verbindung mit den
Behodrden der Gewerbeschule St. Gallen vor einiger Zeit mit zirka 5000 Schilern
bewerkstelligt worden ist).

2. Auf Grund der auBerordentlichen Mitgliedschaft des SLV besteht aber kinftig
weiter auch noch die Méglichkeit, daB die SLV-Mitglieder ihre Lichtspieltheater (in
Abweichung vom sonst geltenden Generalversammlungsbeschlu vom 28./29. No-
vember 1950) Schulen und Organisationen zur Durchfiihrung von Lehrer-Filminstruk-
tionskursen und Schiiler-Filmunterrichtskursen auf ihre eigene Rechnungvermieten.
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3. Es ist zu unterscheiden zwischen drei Arten von Filmkursen:

a. Fur Lehrer zwecks Instruktion der Lehrkréifte, um sie in den Stand zu setzen, mit
ihren Schiilern Filmkurse durchzufiihren (Film-Instruktionskurse);

b. Filmkurse fiir Jugendliche der untern Stufe (6. bis 9. Schuljahr);

c. Filmkurse fir Jugendliche der obern Stufe, das heiBt fir Mittelschulen (Gymnasien,
Institute, Kollegien, Lehrerseminare, Berufsschulen usw.).

4. Die Filmbezugsberechtigung und die Berechtigung zur Durchfihrung von Veran-
staltungen auf Grund der in Aussicht genommenen auBerordentlichen Mitgliedschaft
bezieht sich nur auf Filme, die fir den Filmunterricht benétigt werden und nicht Un-
terhaltungszwecken dienen (also keine gewerbliche Filmvorfihrtatigkeit).

b. Die Kursprogramme sind nach den Richtlinien der SAJF und im Einvernehmen mit
dieser zu gestalten.

6. Es steht den beteiligten Lichtspieltheatern und den Schulen frei, in diesem Falle
(also im Falle der Vorfiihrung auf eigene Rechnung der Kursleitungen der Schulen
und in gemieteten Verbandstheatern) den Bezug der Filme durch das Lichtspiel-
theater selbst bewerkstelligen zu lassen oder mit dem Bezug der Filme auf Grund
der auBerordentlichen Mitgliedschaft die SAJF zu beauftragen. Der Filmbezug kann
also erfolgen entweder durch das Lichtspieltheater oder durch die SAJF, nicht aber
durch die Kursleitungen oder Schulen selbst. Der SLV ist gegeniiber der SAJF ver-
antwortlich und umgekehrt ist allein die SAJF fiir die Einhaltung der Bedingungen
dieses Protokolls und der Verbandsvorschriften verantwortlich.

7. Die Bedingungen liber die Vermietung der Theater und die dafiir diesem zu bezah-
lende Entschadigung usw. ist Sache direkter Vereinbarung zwischen den Kursleitun-
gen beziehungsweise Schulen einerseits und den einzelnen Lichtspieltheatern ander-
seits.

8. Die Filmkurse missen in Kinoorten und in ihrer Fiinf-Kilometer-Zone in Verbands-
theatern stattfinden und in andern Orten durch Reisekinomitglieder des SLV (in-
klusive auBerordentliches Mitglied «Schweizer Schul- und Volkskino») durchgefiihrt
werden. Ausnahmen sind moglich in besondern Féllen nach vorheriger Vereinbarung
mit dem Prasidenten oder dem Sekretariat des SLV.

9. Es soll nach Méglichkeit bei der Auswahl der zur Verfiigung stehenden in Frage
kommenden Lichtspieltheater abgewechselt werden; ferner sollen jeweilen auch
die betreffenden Ortsverbdnde des SLV begriiBt werden.

10. Zwecks Vermeidung indirekter Preisschleuderei muB das Kursgeld fiir die untere
Stufe (6. bis 9. Schuljahr) mindestens 70 Rappen, fiir die obere Stufe mindestens
einen Franken pro Vorfilhrung ausmachen. Vorbehalten sind besondere Preisord-
nungen der Unterverbinde mit allfilligen beztiglichen Bestimmungen.

11. Zu den Vorfiihrungen sind nur Lehrer und Schiiler zugelassen.

12. Es diirfen pro Kalenderjahr fiir die untere Stufe nicht mehr als sechs, fiirdie obere
nicht mehr als zwélf Vorfihrungen stattfinden.

13. Es wird auf éffentliche Reklame verzichtet. Die Ankiindigung der Filmvorfiihrun-
gen erfolgt entweder durch schriftliche und an die Mitglieder adressierte Einladung
oder durch Aushang in den Schulgebéuden.

14. Die SAJF meldet dem SLV-Sekretariat laufend die neu hinzukommenden Schu-
len und Instruktionskurse.

(Gemeinsames Protokoll SLV-SAJF vom 11.Januar 1963; Geschiftsstelle SAJF: See-
feldstraBe 8, Ziirich 8)

29



	Abmachung über Filmbezug zwischen dem Schweizerischen Lichtspieltheaterverband und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film

